
 
CONV 16/02  hku/RZ/go 1 
   DE 

EUROPÄISCHER KONVENT 
DAS SEKRETARIAT 

Brüssel, den 28. März 2002 (04.04) 
(OR. en/fr) 

  

CONV 16/02 
 
 
 
 

 
 
 
 
ÜBERMITTLUNGSVERMERK 
des Präsidiums 
für  den Konvent 
Betr.: Tagung des Konvents am 15./16. April 2002 

− Die Aufgaben Europas 
 
 

1. Die Mitglieder des Konvents erhalten anbei eine Reihe von Fragen, die sie neben anderen 

Fragen in ihrer Aussprache am 15./16. April prüfen und behandeln könnten. Die Fragenliste 

erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

 

2. Den Mitgliedern des Konvents wird auch mitgeteilt, dass ein vom Sekretariat ausgearbeiteter 

und vom Präsidium gebilligter informatorischer Vermerk als Dokument CONV 17/02 verteilt 

wird. In diesem Papier wird ersucht, in leicht vereinfachter Form das jetzige System der 

Zuständigkeitsverteilung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten zu beschreiben. 

 

3. Weitere Dokumente werden zur Vorbereitung der Aussprache auf der Mai-Tagung des 

Konvents verteilt, die der Frage gewidmet sein wird, "wie die EU ihre Aufgaben erfüllt" (wie 

die EU ihre Zuständigkeiten ausübt). 

 

________________________ 
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ANLAGE 

 

EUROPA: WOZU? DIE AUFGABEN DER UNION 

 

Die Aussprache des Konvents am 21./22. März 2002 hat erste Antworten auf die Frage gebracht, 

wie die Mitglieder des Konvents sich die Prioritäten der Europäischen Union vorstellen. Es ist 

jedoch eine größere Klarheit und Genauigkeit erforderlich. Die Konventsmitglieder könnten in ihrer 

Aussprache am 15./16. April unter anderem folgende Fragen prüfen und behandeln (wobei diese 

Liste selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt):  

 

a) Würden Sie der Union unter Berücksichtigung ihrer neuen Dimension, des heutigen inter-

nationalen Umfelds, ihres jetzigen Auftrags und der Erwartungen ihrer Bürger eine größere 

Zahl von Aufgaben übertragen? Wenn ja, welche Aufgaben sollten hinzukommen? Oder 

würden Sie ihr weniger Aufgaben übertragen? Wenn ja, welche Aufgaben sollten an die 

Mitgliedstaaten zurückgegeben werden? 

 

b) Wenn Sie Ihre Präferenzen nennen sollten, welche Kriterien würden Sie dann für die 

Entscheidung der Frage heranziehen? Und anhand welcher Grundsätze sollte nach Ihrer 

Meinung der Konvent diese Entscheidungen treffen? 

 

c) Sollten die Verträge ausdrücklich festlegen, dass die Zuständigkeiten, die nicht zu den 

Aufgaben der Union gehören, bei den Mitgliedstaaten verbleiben? Oder sollten diese Zustän-

digkeiten in den Verträgen genannt werden? Welches sollten Ihres Erachtens diese Zustän-

digkeiten sein, und nach welchen Kriterien verfahren Sie bei der Erstellung Ihres Zuständig-

keitenkatalogs? Welche Grundsätze sollte der Konvent Ihres Erachtens als Grundlage für die 

entsprechenden Entscheidungen heranziehen? 

 

d) Sollten die Aufgaben der Union jetzt für alle Zeiten festgeschrieben werden? Oder sollte die 

Möglichkeit einer weiteren Entwicklung vorgesehen werden? 

 

________________________ 


